
 
 
 
Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorga-
ben gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
 
 
Seit dem 25.05.2018 sind in allen EU-Mitgliedsstaaten die Regelungen der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) anzuwenden. Die nachfolgenden Informationen 
geben Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
und Ihre Rechte, die sich aus den Datenschutzregelungen ergeben.  
 
 
Verantwortlicher  
 
Stadt Duisburg 
Der Oberbürgermeister 
Burgplatz 19 
47051 Duisburg 
 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Datenschutz@stadt-duisburg.de 
 
 
 
Zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten? 
 
Die Stabsstelle Compliance – Korruptionsvorbeugung und Unternehmensethik be-
gleitet das Handeln der gesamten Verwaltung in rechts- und regelkonformer Hinsicht 
und setzt sich für eine wirksame Korruptionsbekämpfung und eine Weiterentwicklung 
der Unternehmensethik ein. Sie ist Anlaufstelle für die Öffentlichkeit und Mitarbeiter-
schaft rund um das Themenfeld Compliance und Unternehmensethik. Die Stabsstelle 
berät und nimmt Anregungen, Fragen und Vorschläge entgegen. Sie nimmt auch 
Hinweise zu etwaigen Unregelmäßigkeiten im Rahmen des Verwaltungshandelns 
entgegen. Dabei können die  Informationen durch jeden möglichen Hinweisgeber 
erfolgen. Hierfür werden personenbezogene Daten verarbeitet. Die Datenverarbei-
tung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 DSGVO.  
 
Wie werden die Daten in den einzelnen Bereichen verarbeitet? 
 
Die Stabsstelle Compliance – Korruptionsvorbeugung und Unternehmensethik kann 
persönlich, telefonisch, per Telefax oder E-Mail kontaktiert werden. Die in diesem 
Zusammenhang bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden in elektro-
nischer Form und in Papierform verarbeitet. Hierzu zählen die Namen, Adressen, E-
Mail-Adressen Beteiligter, aber auch von Dritten.   
 
Vertraulichkeit wird grundsätzlich zugesichert, sollte ein anonymer Hinweis er-
wünscht sein. Allerdings kann die Wahrung der Anonymität nicht aufrechterhalten 
werden, wenn die Stabsstelle zu einer Weitergabe der Daten im Rahmen von be-
rechtigtem Verlangen auf Akteneinsicht in Ermittlungs- und Klageverfahren an die 
Staatsanwaltschaft, Gerichte und beauftragte Rechtsanwälte verpflichtet wird. 



 
 
Wie verarbeiten wir die Daten? 
 
Die elektronische wie die papiergebundene Datenverarbeitung erfolgt auf der Grund-
lage von Vorgaben des Datenschutzbeauftragten der Stadt Duisburg. Hierfür werden 
die notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen einge-
setzt, um die personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige 
Vernichtung oder Veränderung sowie gegen unbefugte Offenlegung oder unbefugten 
Zugang zu schützen.  
 
 
 
Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
 
 
Personenbezogene Daten können zur Erhaltung von Beweismitteln bis zu 30 Jahre 
aufbewahrt werden, soweit nicht durch gesetzliche Regelungen andere kürzere oder 
längere Aufbewahrungsfristen vorgegeben sind. 
 
Gelangen personenbezogene Daten an die Stabsstelle Compliance - Korruptions-
vorbeugung und Unternehmensethik und ist eine Zuständigkeit für die Verarbeitung 
nicht gegeben, werden sie spätestens nach drei Jahren gelöscht. 
 
Welche Rechte haben Sie? 
 
Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Einzelhei-
ten ergeben sich insbesondere aus Artikel 15 bis 18 und 21 der Datenschutz-
Grundverordnung. 
 
Recht auf Auskunft 
 
Sie können Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten ver-
langen. In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das 
Zusammenstellen der erforderlichen Daten zu erleichtern. Daher sollten in dem An-
trag möglichst Angaben zum konkreten Verwaltungsverfahren und zum Verfahrens-
abschnitt gemacht werden. Im Falle von offenkundig unbegründeten oder exzessiven 
Anträgen kann die Auskunftserteilung abgelehnt werden. 
 
Recht auf Berichtigung 
 
Sollten die betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine Be-
richtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervoll-
ständigung verlangen. 
 
Recht auf Löschung 
 
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch 
auf Löschung hängt u.a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten noch zur Erfüllung 
unserer gesetzlichen Aufgaben benötigt werden. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 



Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Da-
ten zu verlangen. Die Einschränkung steht einer Verarbeitung nicht entgegen, soweit 
an der Verarbeitung ein wichtiges öffentliches Interesse besteht. 
 
Recht auf Widerspruch 
 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings 
können wir dem nicht nachkommen, wenn an der Verarbeitung ein überwiegendes 
öffentliches Interesse besteht oder eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung ver-
pflichtet.  
 
 
 
Recht auf Beschwerde 
 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in vollem 
Umfang nachgekommen sind, können Sie bei der zuständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörde Beschwerde einlegen. Die Kontaktdaten der Datenschutzbehörden 
des Bundes und der Länder finden Sie unter www.datenschutz.de/projektpartner/. 


